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Einwilligung Eltern 
 

An die Eltern/ Erziehungsberechtigten der Schüler*innen der Steinbeisschule 

 

Stuttgart, ___________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Dauer der schulischen Ausbildung an der Steinbeisschule in Stuttgart wurde Ihre Tochter bzw. Ihr 
Sohn in unserem Wohnheim angemeldet. 

Wie wir festgestellt haben, ist Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn derzeit noch nicht volljährig, deshalb möchten wir 
Ihnen hiermit einige Informationen geben. 

Das IB Jugendgästehaus liegt am Rande der Stuttgarter Innenstadt in Halbhöhenlage. Wir sind umgeben von 
alten Villen und einigem Grün und sind ca. 100m vom Staatsministerium entfernt. Auch deshalb kann 
unsere Umgebung als „sicher“ bezeichnet werden. 

Neben der Bereitstellung von Einzel- bzw. Doppelzimmern (i.d.R. leben die Schülerinnen und Schüler in 
Doppelzimmern), einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, einem Nachmittagsimbiss und warmen 
Abendessen mit Salatbuffet bieten wir auch sozialpädagogische Begleitung und Beratung an. 

Das pädagogische Personal setzt sich zusammen aus der Einrichtungsleitung, Frau Kathrin Auwärter 
(Erzieherin), sowie dem Sozialpädagogen Herr Ilija Nekic (B.A. Soziale Arbeit). Unser Team wird verstärkt 
durch 2 Studierende der Sozialen Arbeit an der DHBW Stuttgart, freiwilligen Helfer*innen und einem 
Nachtdienst.  

Alles in allem versuchen wir, an sieben Tagen der Woche vierundzwanzig Stunden für Sorgen, Nöte und 
andere Vorkommnisse zur Verfügung zu stehen und den bei uns lebenden Jugendlichen ein 
verantwortungsbewusstes Miteinander zu vermitteln. 

Jeder Hausgast erhält einen uneingeschränkten Vertrauensvorschuss, der aber durch Übertretung der 
Hausregeln reduziert werden kann. 

Zu diesem Vertrauensvorschuss zählen wir zum Beispiel die Überlassung des Zimmerschlüssels, der als Teil 
der Schließanlage auch die Haustür öffnet. 

Auch unsere Hausordnung ist Teil des verantwortungsbewussten Umgangs miteinander. Sie lässt sich im 
Wesentlichen auf folgende Regeln reduzieren: 
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Wir erwarten ab 22 Uhr ein gemäßigte, ab 24 Uhr eine verbindliche Nachtruhe, um allen 100 Jugendlichen 
im Haus einen erholsamen Schlaf bieten zu können. 

Harte Alkoholika sind untersagt. Bier, Wein und Sekt sind in geringen Mengen geduldet und können an der 
Rezeption gekauft werden. 

Jugendliche unter 18 Jahren müssen sich beim Verlassen des Grundstücks abmelden. 

Wir sehen es als selbstverständlich an, dass unsere Hausbewohner*innen weder Drogen noch Waffen im 
Haus mit sich führen. Ebenso hat jegliche Art von Gewalt und Gewaltausübung ein sofortiges Hausverbot 
zur Folge. 

Diese Punkte müssen unserer Einschätzung und Erfahrung nach nicht explizit in der Hausordnung 
aufgeführt werden, sie verstehen sich von selbst. 

Unser Haus ist rund um die Uhr mit einer verantwortlichen Mitarbeiterin/Helferin oder einem 
Mitarbeiter/Helfer/Nachtdienst besetzt. Das pädagogische Fachpersonal ist an den Wochentagen von 10:00 
Uhr bis min. 23:00 Uhr im Haus präsent. Zu allen anderen Zeiten besteht eine Rufbereitschaft, die im 
Bedarfsfall auch vor Ort verfügbar ist. 

Für Eltern und Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in Baden-Württemberg noch eine wichtige Information: 
Die Unterbringung in unserem Wohnheim kann finanziell bezuschusst werden. Für Schülerinnen und 
Schüler aus Baden-Württemberg können wir diese Zuschüsse vom Land selbst direkt beantragen. Dafür 
benötigen wir jedoch die Unterschrift der Auszubildenden auf einem Formular, der sogenannten 
„Abtretungserklärung“. Diese geben wir den Schülerinnen und Schüler mit, sodass sie es in der Schule 
unterschreiben lassen können, bei Minderjährigen benötigen wir zusätzlich Anschrift und Unterschrift von 
Ihnen, den Erziehungsberechtigten. Die Abtretungserklärung muss einmal pro Schuljahr im ersten 
Schulblock ausgefüllt und unterzeichnet im Original vorliegen. Bitte füllen Sie das Formular aus und geben 
es Ihrem Kind rechtzeitig vor dem Ende des Blocks mit. Sollte die Abtretungserklärung nicht spätestens zum 
Abschluss des ersten Schulblocks im Original vorliegen, können für Ihr Kind keine Zuschüsse beantragt 
werden. 

Wir möchten Sie bitten, sich mit der Hausordnung und der oben erwähnten Regelung im pädagogischen 
Bereich einverstanden zu erklären. Bitte geben Sie den unterzeichneten Abschnitt Ihrer Tochter bzw. Ihrem 
Sohn zur Vorlage im pädagogischen Büro zurück. 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße 

 

Ihr Team vom IB Jugendgästehaus Stuttgart 
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Einwilligung Eltern 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hiermit erkläre ich mich mit der Hausordnung des IB Jugendgästehauses Stuttgart und den Regelungen der 
pädagogischen Begleitung 

meiner Tochter/meines Sohnes …………………………………………. einverstanden. 

 

 

……………………………………………..   .…………………………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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